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FGhrt die Nachaktivierung von
Netzwerten zu Doppelverrechnungen?

Umstrittene regulatorische Praxis zur Netzbewertung

Hangt die Art der Verbuchung der Investitionen in das
Stromnetz damit zusammen, ob es vom Kunden bereits
bezahlt wurde oder nicht? Verrechnet ein Netzbetreiber die
Kosten doppelt, wenn er in der Vergangenheit die Anlagen
Uber die laufende Rechnung bezahlt hat und dieselben
Anlageguter nun nachtraglich aktiviert? Der Artikel weist
anhand zweier identischer Modellunternehmungen nach,
dass beide Fragen mit Nein zu beantworten sind.

Adrian Widmer, Markus Flatt

Einer der am meisten diskutierten
Punkte bei der Einfiihrung des Stromver-
sorgungsgesetzes (StromVG) war, welche
Abschreibungen und Zinsen fiir die Be-
rechnung der Netzkosten angemessen sind.
Die von der Branche damals vertretene
Ansicht, die kalkulatorischen Abschrei-
bungen und Zinsen miissten auf der Basis
von Wiederbeschaffungswerten berechnet
werden, konnte sich politisch nicht durch-
setzen. Umgekehrt fand die preispolitische
Forderung nach einer Abstiitzung auf
Buchwerten ebenfalls keine Mehrheit.

Als Losung wurde im StromVG vorge-
schrieben, die Netzkostenkalkulation auf
historischen Anschaffungswerten zu ba-
sieren und zu diesem Zweck kalkulatori-
sche Abschreibungen und Zinsen anzu-
wenden (Art. 15 Abs. 3 StromVG). Fiir
diese gesetzliche Vorgabe war die Er-
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kenntnis entscheidend, dass eine Anwen-
dung von Wiederbeschaffungswerten zu
einer unerwiinschten Vorfinanzierung
von Ersatzinvestitionen gefiihrt hitte.
Umgekehrt hitte eine Abstiitzung auf (in
der Regel viel zu tiefe) Buchwerte dazu
gefiihrt, dass eine angemessene Finanzie-
rung der Ersatzinvestitionen aus eigenen
Mitteln des Netzbetreibers nicht hitte
sichergestellt werden konnen.

Aktuelle Regulierungspraxis

unter Cost-plus

In Art. 13 Abs. 4 der Stromversorgungs-
verordnung (StromVYV) ist ausdriicklich
vorgesehen, Anlagen, deren historische
Werte nicht feststellbar sind, ausnahms-
weise mittels synthetischer Methode auf
der Basis von Wiederbeschaffungswerten
zu bewerten. [1] Die Netzbetreiber haben

Netzbetreiber FER

Netzbetreiber HRM
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2019
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2027-

[Jahr]

von dieser Moglichkeit bei Einfiihrung des
StromVG ausgiebig Gebrauch gemacht.
Die Kombination von teilweise zu hohen
Wiederbeschaffungspreisen, nicht sachge-
rechter Riickindexierung und oftmals
neuen Kalkulationsgrundsatzen fiihrte bei
einzelnen Netzbetreibern zu hoheren an-
rechenbaren Kapitalkosten und darauf
basierend zu hoheren Tarifen per 1. Januar
2009.

Aufgeschreckt durch die angekiindig-
ten Tariferhohungen wurde durch den
Bundesrat die Verordnung angepasst und
ein 20%-Malus bei synthetischer Bewer-
tung eingefiihrt. In der Weisung 3/2008
prézisierte die Elektrizitdtskommission
(ElICom) die mogliche Anwendung von
Art. 13 Abs. 4 StromVV. In der Weisung
3/2010 wurden sachgerechtere Indizes
veroffentlicht (siehe Bulletin SEV/VSE
8/2010, S. 15 ff.). Diese Massnahmen fiihr-
ten dazu, dass die bisherigen synthetischen
Bewertungen deutlich reduziert wurden.

Das Fachsekretariat der ElCom ver-
langt nun aufgrund der teilweise systema-
tischen Anwendung der Ausnahmeregel
von Art. 13 Abs. 4 StromVYV, dass Netz-
betreiber eine historische Aufarbeitung
samtlicher Anschaffungswerte so weit zu-
riick wie moglich vornehmen, mindestens
jedoch 10 Jahre (Aufbewahrungspflicht
der Biicher). Eine Nachaktivierung von
Anlageteilen, die iiber die laufende Rech-
nung (Erfolgsrechnung) verbucht wurden,
will das Fachsekretariat der EICom dabei

Bild 1 Verlauf des Anlagever-
mdgens der beiden Netzbetreiber.

Vss

electro e A3S



BRANCHE INVESTITIONEN

BRANCHE INVESTISSEMENTS

18000 ———————
17000~
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000 | = :
8000+,

[Mio. CHF]

1047
1951
1955
1959
1963-

nicht zulassen. Ebenfalls ist es aus seiner
Sicht nétig, die verbleibenden syntheti-
schen Werte dahingehend zu priifen, dass
keine synthetische Nachaktivierung von
historisch nicht aktivierten Anlagen er-
folgt. Diese Praxis wird damit begriindet,
dass solche Kosten «bereits in Rechnung
gestellte Betriebs- und Kapitalkosten fiir
betriebsnotwendige =~ Vermdgenswerte»
seien. 2]

Vergleich zweier

Netzbetreiber

Die Auswirkungen der beschriebenen
restriktiven Bewertungspraxis werden
nachfolgend anhand eines Modells mit
zwei identischen Netzbetreibern aufge-
zeigt. [3]

Aufbau Simulationsmodell

In einem auf realen Daten aufbauen-
den Modell wurden zwei fiktive Netzbe-
treiber mit demselben Netz simuliert. Die
Netzbetreiber haben dieselben Anlagen
gebaut und dieselben Unterhaltsausgaben
getdtigt. Die Netzbetreiber versorgen rund
15000 Kunden auf den Netzebenen 5 und
7 mit 140 GWh Strom. Sie unterscheiden
sich einzig in der Rechnungslegung. Der
erste Netzbetreiber - «FER» genannt - ist
eine typische Aktiengesellschaft mit dem
Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP
FER.[4] Der zweite Netzbetreiber -
«HRM>» genannt - ist ein typisches, recht-
lich unselbststandiges Gemeindewerk,
welches die Rechnung nach den Grund-
sdtzen des harmonisierten Rechnungsmo-
dells (HRM) ausweist. [5] Das Modell geht
von einer Griindung im Jahre 1947 aus
und simuliert zwei identische vollstandige
Investitionszyklen a 40 Jahre bis ins Jahr
2027 (die gewdhlten Jahreszahlen dienen
dabei nur der Illustration).
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Konkret werden beim Netzbetreiber
FER alle Investitionen mit Betrdgen von
grosser 5000 CHF aktiviert und tiber die
betrieblich realistische Nutzungsdauer
linear abgeschrieben. Dieser Netzbetrei-
ber hat eine Anlagenbuchhaltung, deren
Werte ausnahmslos historisch begriindet
sind. Der Netzbetreiber HRM hat dage-
gen eine hohe Aktivierungsgrenze von
100000 CHE fiihrt degressive Abschrei-
bungen von 10% auf dem Restbuchwert
aus und verbucht die anderen (kleineren)
Investitionen iiber Aufwandskonti in der
laufenden Rechnung (Erfolgsrechnung).

Vergleich der regulatorisch

anrechenbaren Kosten

Der Vergleich der regulatorisch anre-
chenbaren Anlagewerte (Bild 1) zeigt den
unterschiedlichen Verlauf. Das verzinsli-
che Anlagevermdgen beim Netzbetreiber
FER betrdgt im Jahre 2009 32,5 Mio.
CHF im Vergleich zu 12,3 Mio. CHF
beim Netzbetreiber HRM.

Diese Bildung von stillen Reserven im
HRM-Fall iiberrascht nicht. Oft wird die-
ser Umstand unter HRM mit hdheren
laufenden Kosten begriindet. Das ldsst
sich im Modell auch nachweisen. Inte-
ressant ist jedoch der Verlauf der gesam-
ten anrechenbaren Netzkosten (TOTEX)
inkl. Abschreibung und Verzinsung (auf
Restwert) im Vergleich (Bild 2).

Die TOTEX im Fall FER sind in den
ersten Jahren der Entstehung leicht tiefer
als im Fall HRM. Ab dem Jahr 1972 gibt
es jedoch kein einziges Jahr mehr, wo die
TOTEX des Netzbetreibers HRM diejeni-
gen des Netzbetreibers FER iibersteigen.
Noch vor Ablauf des ersten Investitions-
zyklus (40 Jahre) stellt sich die nachhal-
tige Situation ein, dass HRM systema-
tisch tiefere TOTEX ausweist und somit

Bild 2 Verlauf der gesamten
anrechenbaren Kosten der beiden
Netzbetreiber.

unter einer Cost-plus-Regulierung nach
Buchwerten benachteiligt wiirde.

Genau aus diesem Grund ldsst Art. 15
Abs. 3 Strom VG kalkulatorische Kapital-
kosten - bestehend aus kalkulatorischen
Abschreibungen und kalkulatorischen
Zinsen - fiir die Kalkulation der Netznut-
zungstarife zu. Die Moglichkeit einer
Neubewertung (Restatement) der Anlage-
werte wurde explizit definiert. Das Ziel
eines solchen Restatements ist klar: Die
anrechenbaren TOTEX dieser beiden
identischen Netzbetreiber mit dem glei-
chen Netz und denselben Ausgaben miis-
sen gleich sein. Das bedeutet, dass der
Netzbetreiber HRM seine Aktivierungs-
richtlinie an FER anpasst (und damit
seine Betriebskosten senkt) und dafiir im
Gegenzug seine kalkulatorischen Anlage-
werte auf dasselbe Niveau wie der Netz-
betreiber FER anheben darf. Im Modell
wurde die Auswirkung eines Restatements
beim HRM-Netzbetreiber per 1. Januar
2009 nach der beschriebenen Praxis der
ElCom untersucht. Dabei wurde auf samt-
liche Nachaktivierungen urspriinglich
nicht aktivierter Anlagen verzichtet.

Statt dass sich die rote Restatement-
Kurve per 1. Januar 2009 auf das Niveau
FER bewegt, wird ein Einbruch der TO-
TEX unter die bisherige HRM-Kurve
deutlich (Bild 3). In einer ersten Phase
wird also der Netzbetreiber HRM bei ei-
nem Restatement nach der beschriebenen
ElCom-Praxis tiefere anrechenbare Kos-
ten haben als ohne Restatement, da der
Effekt der tieferen laufenden Kosten we-
gen der neuen Aktivierungsrichtlinie
nicht mit héheren anrechenbaren Kapi-
talkosten kompensiert werden kann. Erst
mittelfristig, im Modell nach 5-10 Jahren,
werden seine TOTEX hoher als ohne Re-
statement. Erst langfristig ist eine Anglei-
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Bild 3 Verlauf der TOTEX im Fall
eines Restatement nach EICom-
Praxis per 1. Januar 2009.

[Mio. CHF]

chung der TOTEX auf das nachhaltige
Niveau des vergleichbaren Netzbetreibers
FER absehbar. Der Verzicht auf Nachak-
tivierungen — gemdss der beschriebenen
Praxis des Fachsekretariats der EICom -
fithrt also zu einem massiven Aufschub
des betriebswirtschaftlich gerechtfertigten
Restatements und zu einer kurzfristigen,
nicht nachhaltigen Tarifsenkung.

Da die anrechenbaren TOTEX auch
dem regulatorisch méglichen Erlés ent-
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sprechen, entgehen dem Netzbetreiber
HRM, der ein Restatement nach der El-
Com-Praxis vollzogen hat, in unserem Bei-
spiel {iber 30 Jahre total 19,3 Mio. CHF.

Konsequenzen und

Handlungsbedarf

Das Ziel einer Regulierung - gleiches
operatives Verhalten soll zu denselben
Netzkosten und Netzerlosen fiihren -
wird unter diesen Umsténden verfehlt.

m L'activation apres coup de valeurs du réseau donne-t-elle lieu
a une double facturation?

Pratique de régulation controversée pour I'évaluation du réseau

Conformément a la loi sur I'approvisionnement en électricité, les colts du réseau doivent se
baser sur les valeurs d'acquisition historiques. Dans des cas d'exception seulement, les
installations peuvent étre évaluées au moyen de la méthode synthétique sur la base des
valeurs de remplacement si les valeurs historiques ne sont plus disponibles.

Le secrétariat de la Commission de |'électricité (EICom) exige que les gestionnaires de réseau
procédent a une mise a jour historique de toutes les valeurs d'acquisition le plus loin possible
dans le temps. Il n"autorise pas |'activation aprés coup de parties d'installations qui ont été
portées en compte par le passé dans la comptabilité courante (compte de résultats).

Un modéle avec deux gestionnaires fictifs ayant le méme réseau et ne se distinguant que par
leur comptabilité montre les répercussions de cette pratique d'évaluation restrictive. Le
premier gestionnaire (appelé « RPC ») applique la norme comptable standard Swiss GAAP
RPC (Recommandation Présentation des Comptes) et active tous les investissements
supérieurs a 5000 CHF. Le second (appelé « HRM ») applique les principes du modéle
comptable harmonisé et active les investissements seulement a partir de 100000 CHF.

Les calculs montrent que le gestionnaire de réseau HRM présente aprés une premiére phase
des colits du réseau imputables totaux (TOTEX) plus bas que le gestionnaire RPC et qu'il est
donc pénalisé. C'est pourquoi la loi sur |'approvisionnement en électricité autorise une nouvelle
évaluation (restatement) des installations. L'effet en a aussi été examiné. On s'apercoit que les
TOTEX du gestionnaire HRM n'atteignent, aprés le restatement, qu'a long terme le niveau de
ceux du gestionnaire RPC. Dans un premier temps, aprés le restatement, le TOTEX du gestion-
naire HRM est méme plus bas qu'avant le restatement. La cause réside dans le fait que, selon la
pratique de I'EICom, le gestionnaire de réseau n'est pas autorisé a comptabiliser les parties des
installations qu'il a autrefois comptabilisées dans la comptabilité courante et doit en méme
temps présenter des co(its plus bas car il active plus d'investissements apres le restatement.

Le but de la régulation qui consiste a aboutir aux mémes cots et gains du réseau en

procédant de la méme maniére au niveau opérationnel est par conséquent manqué. Mn
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Héufig wird argumentiert, dass der Netz-
betreiber HRM nicht mehr finanzielle
Mittel braucht, da die Investitionen iiber
die laufende Rechnung bezahlt und so-
mit dem Kunden weiterverrechnet wer-
den. Diese Argumentation stimmt nur,
wenn der Netzbetreiber HRM einen Ei-
gentiimer hat, der auf eine risikogerechte
Verzinsung seines Kapitals verzichtet
und trotzdem beliebige Vorschiisse be-
reitstellt. Fiir einen Eigentlimer mit fi-
nanziellen Opportunititen - er kann
sein Geld auch anderweitig investieren
- sind solche Eigenschaften nicht zu er-
warten. Die Konsequenz ist, dass be-
triebswirtschaftlich orientierte Eigentii-
mer keine oder zu wenig Netzinvestitio-
nen tétigen, da deren Rentabilisierung
tiber die Zeit gefdhrdet, wenn nicht gar
verunmoglicht wird.

Geplante Anreizregulierung

Eine Anreizregulierung wire eine Wei-
terentwicklung und Verschérfung der Re-
gulierungspraxis. Da bei der Anreizregu-
lierung aufgrund von Vergleichswerten
innerhalb der Branche die effizientesten
Kostenstrukturen  ermittelt ~ werden
(Benchmarking), hétte diese Praxis auf
alle beteiligten Netzbetreiber Auswirkung.
Vereinfacht gesagt, wiirde der Netzbetrei-
ber FER plotzlich als ineffizient eingestuft,
weil seine TOTEX mit den unvollstiandi-
gen - und damit «effizienteren» — Kosten
des Netzbetreibers HRM verglichen wiir-
den. Aus diesem Vergleich wiirde fiir den
Netzbetreiber FER ein hoherer, unge-
rechtfertigter Ineffizienzabzug und damit
eine iiberdurchschnittliche Absenkung
der Netznutzungsertrdge resultieren. Der
Netzbetreiber HRM wiirde zwar im
Benchmarking als «effizient» eingestuft.
Das oben beschriebene Finanzierungspro-
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blem wiirde aber aufgrund der Unvoll-
stiandigkeit seiner Kostenbasis analog zur
Cost-plus-Situation weiter bestehen.

Die beschriebene Praxis beziiglich
Nachaktivierungen wiirde somit die Voll-
standigkeit und Vergleichbarkeit der
Netzkosten verschlechtern und damit die
Einfiihrung einer geplanten Anreizregu-
lierung erschweren.

Rechtssicherheit

Durch die teilweise massiven Auswir-
kungen, welche die Anwendung der El-
Com-Praxis beziiglich Nachaktivierung
hat, ist eine grosse Rechtsunsicherheit be-
ziiglich der tatsdchlich anrechenbaren
Kosten entstanden. Deshalb ist eine ra-
sche, verbindliche Kldrung dieser Praxis
hochst wiinschenswert. Aufgrund bisher
fehlender, rechtskriftiger Verfiigungen
bzw. noch offener gerichtlicher Klarung
bleibt die Rechtsunsicherheit vorerst beste-
hen. Dabei droht sich die Ungleichbehand-
lung von Netzbetreibern zu verschérfen,
da die Netzbetreiber teilweise den Forde-
rungen des Fachsekretariats der EICom
nachkommen und andere Netzbetreiber
sich diesen Forderungen widersetzen.

In Ermangelung der rechtlichen Kla-
rung ist auch offen, ob die entsprechen-
den Artikel in der StromVV und im
StromVG kurz- oder mittelfristig ange-

passt werden miissen. Diese Anpassung
miisste auf dem politischen Weg in An-
griff genommen werden.

Vorerst ist den Netzbetreibern zu
empfehlen, die Situation ihres eigenen
Verteilnetzes genau zu analysieren, die
Auswirkungen fiir den eigenen Betrieb
zu priifen und auf der Basis dieser Grund-
lagen den Handlungsbedarf in der Anla-
genbewertung in Varianten zu diskutie-
ren. Eine unkritische Anwendung der
(bisher unverbindlichen) Vorgaben des
Fachsekretariats der EICom beziiglich
Neubewertung kann jedenfalls nicht
empfohlen werden.

[11 Als synthetische Werte werden Anschaffungs-
werte definiert, welche aufgrund des Fehlens ei-
nes historischen Belegs anhand einer Naherungs-
rechnung hergeleitet werden mussen. Dabei wird
basierend auf dem technischen Inventar und einer
Altersschatzung eine Bestimmung des aktuellen
Wiederbeschaffungswerts anhand von sogenann-
ten Einheitspreisen (z.B. CHF pro Laufmeter) vor-
genommen. Diese Wiederbeschaffungswerte wer-
den mit einem Preisindex auf naherungsweise
Anschaffungswerte zuriickindexiert.
Informationsveranstaltung der EICom 2011: «Kos-
tenrechnung fir die Tarife 2012», Folie 22. Abruf-
bar unter www.elcom.admin.ch > Dokumentation
> Veranstaltungen > ElCom-Workshops.

Die Berechnungen basieren auf einer Studie zu den
anrechenbaren Kapitalkosten von Stromnetzbetrei-
bern im Auftrag des VSE. Die Studie ist fiir VSE-Mit-
glieder unter www.strom.ch im Extranet erhaltlich.

[2

B

[4] Swiss GAAP FER ist ein in der Schweiz anerkann-
ter Rechnungslegungsstandard, der als oberstes
Prinzip die Vermittlung eines den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechenden Bildes der Vermo-
gens-, Finanz- und Ertragslage (true & fair view)
verlangt. Gemass FER 18 sind Investitionen in
Sachanlagen zum Anschaffungswert zu aktivieren
und Uber die tatsachliche Nutzungsdauer abzu-
schreiben (vgl. Stiftung fiir Fachempfehlungen zur
Rechnungslegung (2007), Swiss GAAP FER, er-
haltlich unter www.fer.ch).

Das harmonisierte Rechnungsmodell HRM ist die
Vorgabe zur Rechnungslegung im 6ffentlichen
Sektor und ist obligatorisch fir alle Schweizer
Gemeinden und Kantone. Das bisherige HRM-
Modell hat sich aufgrund der Terminologie und
der Buchungsvorgaben relativ stark von privat-
wirtschaftlichen Rechnungslegungsvorschriften
unterschieden. Typisch fiir das bisherige HRM-
Modell sind degressive Abschreibungen vom Rest-
wert, zusatzliche Sonderabschreibungen, hohe
Aktivierungsgrenzen (i.d.R. abhéngig vom Steuer-
volumen der Gemeinde) und Spezialfinanzierun-
gen. Ein Ausweis der tatsachlichen Vermogens-,
Finanz- und Ertragslage war mit HRM 1 nicht
mdglich. Mit der neuen harmonisierten Rech-
nungslegung (HRM 2) soll in den kommenden
Jahren eine Angleichung an die privatwirtschaftli-
che Rechnungslegung erfolgen. Die neuen Vorga-
ben werden aber, trotz Harmonisierung, von Kan-
ton zu Kanton unterschiedlich streng gehandhabt.

[5
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Markus Flatt, Dr. oec. HSG, ist Leiter Beratung Ener-
gie der EVU Partners AG.

markus.flatt@evupartners.ch

Anzeige

etin .BuIIe"tlin .Bulle’_clin 'Bullepin 'Bullepin 'Bullejc_in _BuIIe‘gjn 'Bullej:lin IBuIIepin IBuIIePin 'Bulle‘g‘in .Bulle“[‘in ‘Bulle

ulle

Kennen Sie www.bulletin-online.ch schon? ‘

Die Beitrdge dieser Ausgabe finden Sie auch auf Bulletin-Online. Dort kénnen Sie die Artikel bewerten
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Lesen der aktuellsten Kurzbeitrage. Wir freuen uns auf lhren Besuch!

nBu

T

www.bulletin-online.ch

Bulletin

Fachzeitschrift von Electrosuisse und VSE

ng electro

Bulletin 11/2011

15



	Führt die Nachaktivierung von Netzwerken zu Doppelverrechnungen?

